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Einführung 

Der Grundsatz der Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union beschreibt einen normativen Spielraum der Mitgliedstaaten 
bei der Durchführung des Unionsrechts1, der primärrechtlich durch das 
den allgemeinen Subsidiaritätsgedanken ausbildende Verhältnismäßig-
keitsprinzip abgesichert ist. Diese verdichtete Feststellung wird sich als 
die zentrale These der vorliegenden Arbeit erweisen. Es gilt, ihre Voraus-
setzungen zu entwickeln und zu begründen und ihre wesentlichen rechtli-
chen Implikationen aufzuzeigen. 

A. Problematik 

Gegenstand der Untersuchung ist der Grundsatz der Verfahrensautono-
mie der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Sein Gehalt, aber auch 
die Grenzen, die ihm insbesondere durch das Erfordernis der einheitli-
chen Wirksamkeit des Unionsrechts gezogen werden, sind entscheidend 
für die Erfassung der unionsrechtlichen Einwirkungen auf die (Verfah-
rens-)Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten und dürften, dementspre-
chend, zu den „meisterörterten Fragen“2, ja zu den „Grundfragen des Eu-
ropäischen Verwaltungsrechts“3 zählen. Jede Untersuchung zu einem der-
art vielbeschriebenen Thema muss sich zunächst die Frage gefallen lassen: 
„Ist noch Fleisch am abgenagten Knochen?“4 

                                                   
1 Mit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon wurde die Europäische Gemein-

schaft durch die Europäische Union abgelöst. Die zuvor notwendige Unterschei-
dung von Gemeinschaftsrecht und Unionsrecht ist damit hinfällig geworden; das 
Gemeinschaftsrecht ist im Unionsrecht aufgegangen. Abgesehen von wörtlichen 
Zitaten aus der früheren Rechtsprechung und dem Schrifttum sowie aus Rechtsakten 
soll daher im Folgenden der Begriff des Unionsrechts verwendet werden. 

2 C. F. Germelmann, Die Rechtskraft von Gerichtsentscheidungen in der Europä-
ischen Union, 2009, S. 259. 

3 T. von Danwitz, Europäisches Verwaltungsrecht, 2008, S. 302. 
4 So H. Meyer, JZ 2011, 602 (602), mit Blick auf den staatsrechtlichen Klassiker 

der Prüfungskompetenz des Bundespräsidenten. 
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Ein erster Blick auf die Rechtsprechung des EuGH nährt die Zweifel. 
Mit dem Grundsatz der mitgliedstaatlichen Verfahrensautonomie wird 
eine augenscheinlich kontinuierliche Entscheidungspraxis des Gerichts-
hofs seit den frühen 1970er Jahren thematisiert. Was gemeinhin mit die-
sem Grundsatz auf den Begriff gebracht wird,5 hatte der EuGH bereits in 
seinen Entscheidungen in den Rechtssachen Salgoil6 und Fleischkontor7 
aus den Jahren 1968 und 1971 angesprochen und in seinen grundlegenden 
Entscheidungen in den Rechtssachen Rewe und Comet aus dem Jahr 1976 
dann in folgende, noch heute für gültig befundene Worte gefasst: 

„Die Aufgabe, den Rechtsschutz zu gewährleisten, der sich für die Bürger aus der 
unmittelbaren Wirkung des Gemeinschaftsrechts ergibt, obliegt entsprechend dem 

                                                   
5 Im europarechtlichen Schrifttum sprach man bereits zu Beginn der 1970er Jahre 

von dem „principe de l‘autonomie institutionelle“ – vgl. etwa J. Rideau, AFDI 18 
(1972), 864 (884 ff.) – und von dem „principe de l‘autonomie procédurale“ – vgl. ins-
besondere den einflussreichen Beitrag von R. Kovar, in: Institut d’études europé-
ennes, ULB (Hrsg.), Les recours des individus devant les instances nationales en cas 
de violation du droit européen, 1978, S. 245 (248 ff.). Den Anstoß dazu lieferte of-
fensichtlich eine Formulierung aus der Entscheidung EuGH, Rs. 6/71, Slg. 1971, 823 
(Nr. 3 des Tenors) – Rheinmühlen Düsseldorf, in der französischen Sprachfassung: 
„Il appartenait aux États membres de régler de manière autonome les moyens de 
preuve tendant à établir qu’il y avait exportation vers un pays tiers (…).“ Vgl. zu 
dieser Herkunft des Begriffs auch C. N. Kakouris, CMLRev 34 (1997), 1389 (1405, 
Fn. 35); W. Schroeder, AöR 129 (2004), 3 (22 f.). Der EuGH selbst verwendet den 
Begriff der „Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten“ ausdrücklich erst seit der 
Entscheidung EuGH, Rs. C-201/02, Slg. 2004, I-723 (Rn. 65 ff.) – Delena Wells. Vgl. 
mittlerweile etwa auch EuGH, Rs. C-378/07, Slg. 2009, I-3071 (Rn. 174) – An-
gelidaki u.a.; Rs. C-2/08, Slg. 2009, I-7501 (Rn. 24) – Fallimento Olimpiclub; Rs. C-
40/08, Slg. 2009, I-9579 (Rn. 38) – Asturcom; verb. Rs. C-128 bis C-131/09, C-134 
u. C-135/09, Urt. v. 18.10.2011 (Rn. 52) – Boxus u.a. (noch nicht in der Slg.); Rs. C-
94/10, Urt. v. 20.10.2011 (Rn. 25) – Danfoss (noch nicht in der Slg.). 

6 Siehe dazu EuGH, Rs. 13/68, Slg. 1968, 679 (693) – Salgoil: „Die Vorschriften 
der Artikel 31 und 32 Absatz 1 verpflichten die Behörden und insbesondere die zu-
ständigen Gerichte der Mitgliedstaaten dazu, die Interessen der durch eine etwaige 
Verletzung der genannten Vorschriften betroffenen Einzelnen zu wahren, indem sie 
diesen einen unmittelbaren und sofortigen Schutz gewähren. (…) Dagegen ist es 
Sache der staatlichen Rechtsordnung, zu bestimmen, welches Gericht dafür zustän-
dig ist, diesen Schutz zu gewähren, und wie die so geschützte individuelle Rechts-
stellung rechtlich zu qualifizieren ist.“ 

7 Siehe dazu EuGH, Rs. 39/70, Slg. 1971, 49 (Rn. 4) – Fleischkontor: „Obliegt der 
Vollzug einer Gemeinschaftsverordnung den nationalen Behörden, so ist davon aus-
zugehen, dass er grundsätzlich nach den Form- und Verfahrensvorschriften des na-
tionalen Rechts zu geschehen hat. Um der einheitlichen Anwendung des Gemein-
schaftsrechts willen ist jedoch der Rückgriff auf innerstaatliche Rechtsvorschriften 
nur in dem zum Vollzug notwendigen Umfang zulässig.“ 
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in Artikel 5 EWG-Vertrag ausgesprochenen Grundsatz der Mitwirkungspflicht den 
Mitgliedstaaten. Mangels einer gemeinschaftsrechtlichen Regelung auf diesem Gebiet 
sind deshalb die Bestimmung der zuständigen Gerichte und die Ausgestaltung des 
Verfahrens für die Klagen, die den Schutz der dem Bürger aus der unmittelbaren 
Wirkung des Gemeinschaftsrechts erwachsenden Rechte gewährleisten sollen, Sache 
der innerstaatlichen Rechtsordnung der einzelnen Mitgliedstaaten; (…).“8 

Auch zu den „Schranken der verfahrensrechtlichen Befugnisse der Mit-
gliedstaaten“9 hatte sich der Gerichtshof dabei grundlegend geäußert: 

„(…); dabei dürfen freilich diese Grundbedingungen nicht ungünstiger gestaltet 
werden als für gleichartige Klagen, die das innerstaatliche Recht betreffen. Die Arti-
kel 100 bis 102 und Artikel 135 des EWG-Vertrages gestatten es gegebenenfalls, die 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Unterschiede in den Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten in diesem Bereich auszuräumen, wenn 
sich erweisen sollte, dass sie Verzerrungen hervorzurufen oder das Funktionieren 
des Gemeinsamen Marktes zu beeinträchtigen geeignet sind. In Ermangelung solcher 
Harmonisierungsmaßnahmen müssen die durch das Gemeinschaftsrecht gewährten 
Rechte vor den innerstaatlichen Gerichten nach den Verfahrensregeln des innerstaat-
lichen Rechts verfolgt werden. Anders wäre es nur, wenn diese Verfahrensregeln 
und Fristen die Verfolgung von Rechten, die die innerstaatlichen Gerichte zu schüt-
zen verpflichtet sind, praktisch unmöglich machten.“10 

Ergänzen lassen sich diese Vorgaben um die vom Gerichtshof nur unwe-
sentlich später, nämlich in der Entscheidung Deutsche Milchkontor aus 
dem Jahr 1983 entwickelte „Soweit“-Formel11, wonach die Anwendung 
der Vorschriften des nationalen Verfahrensrechts bei der Durchführung 
des Unionsrechts nur erfolge, 

                                                   
8 EuGH, Rs. 33/76, Slg. 1976, 1989 (Rn. 5) – Rewe Zentralfinanz. Vgl. wortgleich 

Rs. 45/76, Slg. 1976, 2043 (Rn. 11/18) – Comet. 
9 So EuGH, Rs. C-234/04, Slg. 2006, I-2585 (Rn. 22) – Kapferer (ohne Hervorhe-

bung im Original). 
10 EuGH, Rs. 33/76, Slg. 1976, 1989 (Rn. 5) – Rewe Zentralfinanz. Vgl. wort-

gleich Rs. 45/76, Slg. 1976, 2043 (Rn. 11/18) – Comet. 
11 Vgl. zu dieser Bezeichnung etwa T. von Danwitz, Verwaltungsrechtliches Sys-

tem und europäische Integration, 1996, S. 375; H.-W. Rengeling, VVDStRL 53 
(1994), 202 (225 mit Fn. 116); A. von Bogdandy/S. Schill, in: E. Grabitz/M. Hilf/ 
M. Nettesheim (Hrsg.), EUV/AEUV, 46. EL 2011, Art. 4 Rn. 79. Gelegentlich ist in 
diesem Kontext auch von der „Solange“-Rechtsprechung des Gerichtshofs die Rede, 
vgl. dazu bereits M. Hilf, in: J. Schwarze (Hrsg.), Europäisches Verwaltungsrecht im 
Werden, 1982, S. 62 (79 f.); H.-W. Rengeling, in: FS H. U. Scupin, 1983, S. 475 
(484 f.); A. Weber, EuR 1986, 1 (13). 
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„[s]oweit das Gemeinschaftsrecht einschließlich der allgemeinen gemeinschaftsrecht-
lichen Grundsätze hierfür keine gemeinsamen Vorschriften enthält“.12 

Es drängt sich damit schnell der Eindruck auf, als bewegten sich die Ein-
wirkungen des Unionsrechts auf das nationale Verfahrensrecht in der Sa-
che seit je her auf festen und klar umrissenen Bahnen, nämlich im Span-
nungsfeld zwischen mitgliedstaatlicher Verfahrensautonomie einerseits 
und den Prinzipien der Effektivität und der Gleichwertigkeit sowie den 
sachlich einschlägigen allgemeinen Rechtsgrundsätzen des Unionsrechts 
andererseits. Man könnte daraus den Schluss ziehen, dass diese Fragen 
keiner grundsätzlichen Betrachtung mehr bedürfen, zumal der EuGH den 
Grundsatz der Verfahrensautonomie mit der Entscheidung Delena Wells 
aus dem Jahre 2004 nun ausdrücklich aufgegriffen und in seine Rechtspre-
chung auch begrifflich eingeführt hat.13 

Eine solche Wahrnehmung lässt indes zwei wesentliche Rahmenbedin-
gungen des Verhältnisses zwischen materiellem Unionsrecht und mit-
gliedstaatlichem Verfahrensrecht unberücksichtigt, die – erst recht zu-
sammen genommen, aber auch je für sich – ein ungemindertes Bedürfnis 
nach einer Klärung des Inhalts und der Grenzen des Grundsatzes mit-
gliedstaatlicher Verfahrensautonomie zu begründen vermögen. Zum einen 
ist jenes Verhältnis zwischen Unionsrecht und nationalem Verfahrens-
recht durch eine besonders stark „kasuistische Rechtsprechung“ des Eu-
ropäischen Gerichtshofs geprägt, die in diesem Bereich – von den bereits 
genannten wenigen Leitmotiven einmal abgesehen – im Einzelnen eine 
auffällige „Maßstabsarmut“ und wohl auch eine gewisse „Ergebnislastig-
keit“ aufweist.14 Zum anderen lassen sich die Einwirkungen des Unions-
rechts auf das nationale (Verfahrens-)Recht als ein prozesshaftes Phäno-
men begreifen, als eine jener zahlreichen „Europäisierungen“, mit denen 
die Veränderungen der politischen und sozialen Systeme sowie der 
Rechts- und Wirtschaftsordnungen der Mitgliedstaaten unter dem Ein-
druck der fortschreitenden europäischen Integration begrifflich erfasst zu 

                                                   
12 EuGH, verb. Rs. 205 bis 215/82, Slg. 1983, 2633 (Rn. 17) – Deutsche Milchkon-

tor. 
13 Vgl. erstmals EuGH, Rs. C-201/02, Slg. 2004, I-723 (Rn. 65 ff.) – Delena Wells, 

sowie mittlerweile auch EuGH, Rs. C-378/07, Slg. 2009, I-3071 (Rn. 174) – An-
gelidaki u.a.; Rs. C-2/08, Slg. 2009, I-7501 (Rn. 24) – Fallimento Olimpiclub; Rs. C-
40/08, Slg. 2009, I-9579 (Rn. 38) – Asturcom; verb. Rs. C-128 bis C-131/09, C-134 
u. C-135/09, Urt. v. 18.10.2011 (Rn. 52) – Boxus u.a. (noch nicht in der Slg.); Rs. C-
94/10, Urt. v. 20.10.2011 (Rn. 25) – Danfoss (noch nicht in der Slg.). 

14 T. von Danwitz, Verwaltungsrechtliches System und Europäische Integration, 
1996, S. 466 ff. (466, 470, 473), der dieses Defizit allerdings nicht als alleinige Erklä-
rung für den unbefriedigenden systematischen Gesamtbefund gelten lassen möchte. 
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werden pflegen;15 es liegt daher nahe, anzunehmen, dass die Europäisie-
rung des mitgliedstaatlichen Verfahrensrechts ebensowenig im Wege eines 
geradlinigen Vorgangs erfolgt wie der europäische Integrationsprozess 
insgesamt, sondern dass sie vielmehr wie dieser als durchweg wechselvolle 
und dynamische Entwicklung zu begreifen ist. 

Phänomenologisch wird die Europäisierung des Verfahrensrechts der 
Mitgliedstaaten dementsprechend in drei Phasen aufgeteilt, die sich durch 
die zumindest augenscheinlich je unterschiedliche Intensität der – maß-
geblich durch den EuGH formulierten – unionsrechtlichen Einflüsse auf 
das nationale Recht auszeichnen und daher ein teils sehr unterschiedliches 
Bild von dem Verhältnis zwischen der mitgliedstaatlichen Verfahrensau-
tonomie einerseits und ihren unionsrechtlichen Schranken andererseits 
vermitteln:16 

Die erste Phase der Europäisierung des Verfahrensrechts war geprägt 
von der „allmählichen Ausbildung allgemeiner Rechtsgrundsätze“17 durch 
die europäischen Gerichte18 sowie von einer zunächst nur sehr zurückhal-
tenden Anwendung unionsrechtlicher Maßstabsnormen auf das mitglied-
staatliche Verfahrensrecht.19 Das Verhältnis von Unionsrecht und natio-
nalem Verfahrensrecht wurde in erster Linie als ein Zusammenspiel, als 
ein „Ineinandergreifen“20 von Rechtsnormen mit unterschiedlichen Rege-
lungsgegenständen begriffen. Die Verfahrensautonomie der Mitgliedstaa-
ten schien in jener Zeit klar im Vordergrund zu stehen. 

                                                   
15 Vgl. zu diesem Begriff die eingehende Darstellung bei A.-K. Mangold, Gemein-

schaftsrecht und deutsches Recht, 2011, S. 21 ff. Vgl. zur Verwendung im Kontext 
mit den vielfältigen Einwirkungen des Unionsrechts auf das nationale Verfahrens-
recht erstmals E. Schmidt-Aßmann, in: FS P. Lerche, 1993, S. 513 (513); ebenso etwa 
ders., in: J. Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), HbdStR, Bd. V, 3. Aufl. 2007, § 109 Rn. 
38 ff.; D. H. Scheuing, in: W. Hoffmann-Riem/E. Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Innova-
tion und Flexibilität des Verwaltungshandelns, 1994, S. 279 (289 ff.). 

16 Vgl. zu dieser Einteilung T. von Danwitz, Europäisches Verwaltungsrecht, 
2008, S. 477 ff.; U. Mager, in: P. Axer/B. Grzeszick/W. Kahl/U. Mager/E. Reimer 
(Hrsg.), Das Europäische Verwaltungsrecht in der Konsolidierungsphase, Die Ver-
waltung, Beiheft 10/2011, S. 11 (12); W. Kahl, NVwZ 2011, 449 (449); J. König, Der 
Äquivalenz- und Effektivitätsgrundsatz in der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs, 2011, S. 84 ff. 

17 U. Mager, in: P. Axer/B. Grzeszick/W. Kahl/U. Mager/E. Reimer (Hrsg.), Das 
Europäische Verwaltungsrecht in der Konsolidierungsphase, Die Verwaltung, Bei-
heft 10/2011, S. 11 (12). 

18 Vgl. dazu grundlegend H.-W. Rengeling, Rechtsgrundsätze beim Verwaltungs-
vollzug des Europäischen Gemeinschaftsrechts, 1977. 

19 So auch die damalige Einschätzung von H.-W. Rengeling, EuR 1984, 349 (357). 
20 H. P. Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, 1972, S. 277. 
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In Fahrt gebracht wurde die Europäisierung des mitgliedstaatlichen 
Verfahrensrechts dann in einer zweiten Phase, die im Laufe der 1980er 
einsetzte und bis in die 1990er Jahre hinein andauerte. Nachdem die in 
den Urteilen Rewe und Comet noch als Diskriminierungs- und Vereite-
lungsverbot firmierenden „Schranken“ der mitgliedstaatlichen Verfahren-
sautonomie zumindest begrifflich zu einem Effektivitäts-21 und einem 
Gleichwertigkeitsgebot22 ausgeweitet wurden, sah man das mitgliedstaat-
liche Verfahrensrecht unter dem Eindruck der Rechtsprechung des EuGH 
insbesondere zur Rückforderung gemeinschaftsrechtswidriger staatlicher 
Beihilfen23, zum einstweiligen Rechtsschutz24 sowie zur Staatshaftung25 
auch in der Sache mehr und mehr dem Zugriff des Gerichtshofs ausgelie-
fert. Die Vorgaben des Europarechts für die gewachsenen mitgliedstaatli-
chen Strukturen des Verfahrensrechts wurden in jener Zeit zuweilen mit 
dem Bilde eines „weiten Meeres“ beschrieben, welches „allmählich das an 
sich festgezimmerte, in vielen Stürmen bewährte Schiff mit dem Namen 
‚Deutsches Verwaltungsrecht [und Verfahrensrecht]‘“ gleichsam „um-
spült“.26 Die Regelungen des deutschen Verfahrensrechts schienen im 
Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts zumindest potenziell derart 
von Modifikationen überlagert, dass diese Regelungen, zugespitzt formu-
liert, nur noch „einen Torso und einen ‚Schatten ihrer selbst‘ dar-
stellt[en]“27, dass sie „voll ausgehebelt“, „entrechtlicht“, „zu einer bloßen 
                                                   

21 Vgl. EuGH, Rs. 199/82, Slg. 1983, 3595 (Rn. 14) – San Giorgio: „Dagegen sind 
Beweisvorschriften mit dem Gemeinschaftsrecht unvereinbar, die es praktisch un-
möglich oder übermäßig schwierig machen, die Erstattung von unter Verstoß gegen 
das Gemeinschaftsrecht erhobenen Abgaben zu erreichen.“ (ohne Hervorhebung im 
Original). 

22 Seit EuGH, Rs. C-231/96, Slg. 1998, I-4951 (Rn. 34) – Edis spricht der EuGH 
vom „Äquivalenzprinzip“. 

23 Vgl. insb. EuGH, Rs. 310/85, Slg. 1987, 901 – Deufil/Kommission; Rs. C-
24/95, Slg. 1997, I-1591 – Alcan II. 

24 Vgl. insb. EuGH, Rs. C-213/89, Slg. 1990, I-2433 (2474) – Factortame; verb. 
Rs. C-143/88 u. C-92/89, Slg. 1991, I-415 (452 ff.) – Zuckerfabrik Süderdithmar-
schen. 

25 Vgl. insb. EuGH, verb. Rs. C-6/90 u. C-9/90, Slg. 1991, I-5357 – Francovich. 
26 So noch M. Pagenkopf, NVwZ 1993, 216. Dabei wurde freilich oftmals ver-

nachlässigt, dass gerade die §§ 48 ff. VwVfG (und die entsprechenden Vorschriften 
auf Landesebene) erst im Jahre 1977 in Kraft getreten und damit deutlich jünger als 
das Recht der Europäischen Gemeinschaften sind. Das Gemeinschaftsrecht stand 
daher von Anfang an neben den §§ 48 ff. VwVfG und hatte somit stets einen Ein-
fluss auf die Ausformung jener Vorschriften durch die Rechtsprechung. Vgl. dazu 
H. Müller, Die Aufhebung von Verwaltungsakten unter dem Einfluss des Europa-
rechts, 2000, S. 297. 

27 D. Ehlers, DVBl. 1991, 605 (612). 
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(‚nackten‘) Rechtsgrundlage (…) verkürzt und denaturiert“28 würden. Das 
„bewährte Schiff“ des mitgliedstaatlichen Verwaltungs- und Verfahrens-
rechts drohte hinfort gespült zu werden, und die Verfahrensautonomie 
der Mitgliedstaaten wurde zunehmend als bloße Zustandsbeschreibung 
verstanden, die zwar mangels entsprechender positiver unionsrechtlicher 
Bestimmungen von der Anwendbarkeit des nationalen Verfahrensrechts 
ausging, ihr aber keinen besonderen rechtlichen Schutz bot und sie unter 
einem umfassenden Vorbehalt zugunsten der einheitlichen Wirksamkeit 
des Unionsrechts sah.29 

Derartige Bilder und Vorstellungen werden dem heute, also in der drit-
ten und vorerst letzten Europäisierungsphase vorherrschenden Verständ-
nis des europäisierten mitgliedstaatlichen Verfahrensrechts kaum mehr 
gerecht. Dies mag zum einen daran liegen, dass das Gefüge der Unions-
rechtsordnung und der mitgliedstaatlichen Rechte seit dem Ende der 
1990er Jahre eher als „ein zwischen zwei verschiedenen Arten von 
Rechtsordnung etablierte[s] föderale[s] System“ begriffen wird,30 deren 
Komponenten „in enger und fruchtbarer Wechselwirkung stehen“, und in 
deren Rahmen die an der Verwirklichung des Unionsrechts beteiligten 
mitgliedstaatlichen Behörden und Gerichte eng zusammenarbeiten.31 Die 
Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Diskussion scheint sich insofern 
von der Frage nach der Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten abzu-
wenden und sich auf neue Aspekte jener Wechselwirkungen zwischen den 
Rechtsordnungen zu verlagern,32 die überkommenen „Europäisierungs-

                                                   
28 So die drastischen Formulierungen bei R. Scholz, DÖV 1998, 261 (265). 
29 Vgl. insbesondere M. Blanquet, L’Article 5 du Traité C.E.E., 1994, S. 77 f., der 

von einer „compétence par défaut“ spricht. Auch H. Scheuing, Die Verwaltung 34 
(2001), 107 (110) meint, „der Redeweise von der mitgliedstaatlichen Autonomie“ 
könne „keine präskriptive, sondern nur deskriptive Bedeutung beigemessen wer-
den“. 

30 So schon S. Kadelbach, Allgemeines Verwaltungsrecht unter europäischem Ein-
fluss, 1999, S. 13. 

31 T. Oppermann/C. D. Classen/M. Nettesheim, Europarecht, 5. Aufl. 2011, § 12 
Rn. 3. Vgl. auch M. Ruffert, DÖV 2007, 761 (762 f. und 769 f.). Für den Bereich des 
Verwaltungsrechts ist insofern die Rede vom europäischen „Verwaltungsraum“ bzw. 
„Verwaltungsverbund“. Siehe dazu grundlegend E. Schmidt-Aßmann, in: ders./B. 
Schöndorf-Haubold (Hrsg.), Der Europäische Verwaltungsverbund, 2005, S. 1 ff. 

32 Vgl. statt vieler etwa M. Ruffert, Die Verwaltung 41 (2008), 543 (543): „Ging es 
ursprünglich um die Erfassung, Beschreibung und kritische Würdigung eines mit 
gewisser Unschärfe als ‚Europäisierung‘ bezeichneten Prozesses, steht nunmehr die 
Idee eines europäischen Verwaltungsverbundes im Mittelpunkt.“ 


